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Die entscheidenden Neuerungen bei den IT-
Prüfungen haben sich in der Abschlussprüfung
vollzogen. Für die schriftliche Prüfung wurden eine
neue Aufgabenform eingeführt, die praktische
Prüfung wurde in der Hauptsache in den Betrieb
zurück verlegt, die mündliche Prüfung wurde als
ein vom Inhalt her klar definiertes Fachgespräch
gestaltet.

 Wichtig sind auch Gewichtungen und
Bestehensregel : Die Projektarbeit mit
Dokumentation und Fachgespräch werden mit 50
% des Gesamtergebnisses bewertet. Damit wird
die für die Praxis wichtige Umsetzungskompetenz
aufgewertet gegenüber abfragbarem Wissen.
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Die Abschlussprüfung hat einen festen Stellenwert in der beruflichen Bildung. Sie geht von
einem anderen Verständnis aus als bei Schulprüfungen und hat andere Struktur- und
Bewertungsmaßstäbe. Hierzu ein Lesetext:
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Die Abschlussprüfung ist im Berufsbildungsgesetz verbindlich geregelt.
Der einschlägige § 43 lautet:
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Für jeden  IT- Ausbildungsberuf ist die Abschlussprüfung in einem eigenen Paragraphen der
Ausbildungsordnung geregelt. Hier das Beispiel für Fachinformatiker/innen, die in zwei
Fachrichtungen geprüft werden.
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Aus: Abschlussbericht des BMBF-Entwicklungsprojekts IT-Prüfungen

Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils in den Prüfungsteilen A und B mindestens
ausreichende Leistungen erbracht wurden. Werden die Prüfungsleistungen in der
Projektarbeit einschließlich Dokumentation oder in einem der drei Prüfungsbereiche
mit ungenügend bewertet, so ist die Prüfung nicht bestanden.

4.3 Prüfungsteil A

Teil A ist betriebsorientiert ausgerichtet. In einer auf das Einsatzgebiet bzw. den
Fachbereich bezogenen Projektarbeit werden die betriebsorientierten Qualifikationen
geprüft.

Vorgehensweise

Dabei soll der Prüfling „...in insgesamt höchstens 35 Stunden (Fachinformatiker,
Fachrichtung Anwendungsentwicklung: 70 Std.) eine betriebliche Projektarbeit
durchführen und dokumentieren (50 %) sowie in insgesamt höchstens 30 Minuten
diese betriebliche Projektarbeit präsentieren und darüber ein Fachgespräch führen
(50 %)". Die Projektarbeit ist dabei keine „künstliche“ – ausschließlich für die Prüfung
– entwickelte, sondern eine „originäre“ – aus dem betrieblichen Einsatzgebiet bzw.
Fachbereich begründete – Aufgabenstellung. Die Projektergebnisse werden vom
Prüfling dokumentiert, dem Prüfungsausschuss vorgestellt und in einem
Fachgespräch verteidigt.

Zielsetzung

Der Prüfling soll durch „die Projektarbeit und deren Dokumentation" belegen, dass er
Arbeitsabläufe und Teilaufgaben zielorientiert unter Beachtung wirtschaftlicher,
technischer, organisatorischer und zeitlicher Vorgaben selbstständig planen und
kundengerecht umsetzen sowie Dokumentationen kundengerecht anfertigen,
zusammenstellen und modifizieren kann.
Durch die Präsentation einschließlich Fachgespräch soll der Prüfling zeigen, dass er
fachbezogen Probleme und Lösungskonzepte zielgruppengerecht darstellen, den für
die Projektarbeit relevanten fachlichen Hintergrund aufzeigen sowie die
Vorgehensweise im Projekt begründen kann.
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Projektarbeit

Für die Projektarbeit soll der Prüfling einen Auftrag oder einen abgegrenzten Teilauftrag
ausführen. Hierfür kommen insbesondere eine der nachfolgenden Aufgaben in Betracht:

Projektarbeit

IT-System-Elektroniker/ -in

· Erstellen, Ändern oder Erweitern eines Systems der Informations- und
Telekommunikationstechnik,
einschließlich Arbeitsplanung, Materialdisposition, Montage der
Leitungen und Komponenten, Dokumentation, Qualitätskontrolle sowie Funktionsprüfung.
· Erstellen, Ändern oder Erweitern eines Kommunikationsnetzes einschließlich
Arbeitsplanung, Materialdisposition, Montage der Leitungen und Komponenten,
Dokumentation, Qualitätskontrolle sowie Funktionsprüfung.

Fachinformatiker/ -in, Fachrichtung Anwendungsentwicklung

· Erstellen oder Anpassen eines Softwareproduktes, einschließlich Planung, Kalkulation,
Realisation und Testen.
· Entwicklung eines Pflichtenheftes, einschließlich Analyse kundenspezifischer
Anforderungen,
Schnittstellenbetrachtung und Planung der Einführung.

Fachinformatiker/ -in, Fachrichtung Systemintegration

· Realisieren und Anpassen eines komplexen Systems der Informations- und
Telekommunikationstechnik
einschließlich Anforderungsanalyse, Planung, Angebotserstellung,
Inbetriebnahme und Übergabe.
· Erweitern eines komplexen Systems der Informations- und Telekommunikationstechnik
sowie Einbinden von Komponenten in das Gesamtsystem unter Berücksichtigung
organisatorischer und logistischer Aspekte, einschließlich Anforderungsanalyse, Planung,
Angebotserstellung, Inbetriebnahme und Übergabe.

IT-System-Kaufmann/ -frau

· Abwicklung eines Kundenauftrags einschließlich Anforderungsanalyse, Konzepterstellung,
Kundenberatung und Angebotserstellung.
· Erstellen einer Projektplanung bei vorgegebener Kundenanalyse einschließlich
Ermittlung von Aufwand und Ertrag.

Informatikkaufmann/ -frau

· Erstellen eines Pflichtenheftes für ein System der Informations- und
Telekommunikationstechnik einschließlich der Analyse der damit verbundenen
Geschäftsprozesse.
· Durchführen einer Kosten-Nutzen-Analyse zur Einführung eines Systems der
Informations- und Telekommunikationstechnik.
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4.4 Prüfungsteil B

Teil B besteht aus den Prüfungsbereichen Ganzheitliche Aufgabe I, Ganzheitliche
Aufgabe II sowie Wirtschafts- und Sozialkunde.
Die schriftlichen Aufgaben werden auftragsbezogen und im Sinne der
Ganzheitlichkeit als praxisbezogene Fallstudie angelegt. Die Schwerpunkte werden
zum einen auf die profilprägenden Fachqualifikationen, zum anderen auf die
Kernqualifikationen ausgerichtet.

Vorgehensweise
· Ganzheitliche Aufgabe I

Für die Ganzheitliche Aufgabe I kommt insbesondere eine der folgenden Aufgaben in
Betracht:

Ganzheitliche Aufgabe I

IT-System-Elektroniker/ -in

· Beschreiben der Vorgehensweise zur systematischen Eingrenzung eines Fehlers in
einem System der Informations- und Telekommunikationstechnik.
· Anfertigen eines Arbeitsplanes zur Installation und Inbetriebnahme eines Systems der
Informations- und Telekommunikationstechnik nach vorgegebenen Anforderungen.

Fachinformatiker/ -in

· Planen eines Softwareproduktes zur Lösung einer Fachaufgabe.
· Grobplanung eines Projektes für ein zu realisierendes Informations- und
Telekommunikationssystem.
· Entwickeln eines Sicherheits- oder Sicherungskonzeptes für ein gegebenes System der
Informations- und Telekommunikationstechnik.
· Entwickeln eines Benutzerschulungskonzeptes für ein beschriebenes informations- und
telekommunikationstechnisches System.

IT-System-Kaufmann/ -frau

· Erstellen eines Angebotes für ein System der Informations- und
Telekommunikationstechnik
aufgrund vorgegebener fachlicher und technischer Spezifikationen.
· Planen eines informations- und telekommunikationstechnischen Systems nach
vorgegebenen Anforderungen eines Kunden.

Informatikkaufmann/ -frau

· Durchführen eines Angebotsvergleiches auf der Grundlage vorgegebener fachlicher und
technischer Spezifikationen.
· Entwickeln eines Konzeptes zur Organisation des Datenschutzes, der Datensicherheit
oder der Festlegung von Zugriffsrechten.
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Vorgehensweise
· Ganzheitliche Aufgabe II

Als Ganzheitliche Aufgabe II kommt für alle Berufe insbesondere in Betracht:

Ganzheitliche Aufgabe II

· Bewerten eines Systems der Informations- und Telekommunikationstechnik.
· Entwerfen eines Datenmodells für ein Anwendungsbeispiel.
· Benutzergerechtes Aufbereiten technischer Unterlagen.
· Vorbereiten einer Benutzerberatung unter Berücksichtigung auftragsspezifischer
Wünsche anhand eines Falles.

· Wirtschafts- und Sozialkunde

Im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde kommen Aufgaben, die sich auf
praxisbezogene Fälle beziehen sollen, insbesondere aus folgenden Gebieten in Betracht:

· allgemeine, wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge aus der Berufs- und
Arbeitswelt.

Die Prüfungsdauer (60 Min.) kann unterschritten werden, soweit dieser Prüfungsbereich in
programmierter Form durchgeführt wird.

· Mündliche Ergänzungsprüfung

Sind im Prüfungsteil B die Prüfungsleistungen in bis zu zwei Prüfungsbereichen mit
mangelhaft und in einem weiteren Prüfungsbereich mit mindestens ausreichend bewertet
worden, so ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prüfungsausschusses in
einem der mit mangelhaft bewerteten Prüfungsbereiche die Prüfung durch eine mündliche
Prüfung von etwa 15 Minuten zu ergänzen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den
Ausschlag geben kann. Der Prüfungsbereich ist vom Prüfling zu bestimmen. Bei der
Ermittlung des Ergebnisses für diesen Prüfungsbereich ist das bisherige Ergebnis und das
Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2:1 zu gewichten.


